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§ I Name und Siu

Der Verein ftihrt den Namea: Seltion Jena des Deutschen Alpeavereins (DAV) e. V. und hat seitren Sitz in Jena.
Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Jena eingeäagen.

§ 2 Vereinszweck

1. Zuteck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine, sowie nordische Sportarten vor allem in den Alpen
und den deutschea Miuelgebirger! besondem für die Jugend und die Familie, zu fördern und zu pfleger.
die §chönheit und Ursprilnglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Keüntdsse über die Gebirge zu
erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu pflegen.

2. Die Sektion ist parteipolitisch neuüzl sie vertritt die Gnmdsätzc religiöser, wettanschaulicher und
ethnischer Toleranz; sie achtet auf die Chancengleichheit vou Frauen und Männern und frrdert die soziale
Integration ausländischer Mitbtkger.

3. Die Sektion triü extremistischeq rassistischen und fremdenfeirdlichen Bestrebungen entschieden
entgegen und bietet nrn solchen Personen eine Mitgliedschaft an, die sich diesen Grundsätzen bekennen.

4. Die Sektion verfolgt ausschließlich und rrnmitfelbar gemeinaützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"steuerbegünstigie Zwecke" der Abgabenordaung. Die gemeinnützigen Zwecke in diesem Sinne sind die
Förderung des Sports, des Natur- uod Umweltschutres, der Jugendhilfe und der Bildung sowie der
Heimatpflege und Heimatkunde.

5. Die Sektion ist selbstlas tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zw*ke. Mitiel der
Sektion dürfen nur für die satzungsgemäßan Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder haben keiner Anspruch auf das
Sel*ionsvsrmögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Sektion fremd sin4 oder
durch unverüältnismäßig hohe Vergiitungen begthstigt werden.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

t. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angeftihrten ideellen uod materiellen Mittel erreicht
werden.

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks dieneu
a) Bergsteigerische, alpinsportliche und nordische Ausbildung FÖrderung bergsteigerischer und

alpinspottlicher Unternehmunger, des alpinen Skilauß, Ausleihe von Bergsportausrüshrng
Unterstützung des alpinen Rettungsweseas;

b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche und nordische Untemehmungen sowie
Wandenmgen;

c) Vermstaltung von Expeditionen;
d) Veranstaltung von alpinsportlichen, nordischen uad weiteren sportlichen Weukämpfen einschließlich

der Belcämpfung des Dopings gemäß der straftewehrten Sportordnung des DAV
e) Enichtung, Erhalten uod Betsib€n kilnstlicher Kletteranlagen; Erschließen und Nutzen natürlicher

Kletterareale bei Einhalümg derGesetze und Veror&rungen, insbesondere des Naturschutzes
f) Erhalt und Betreibffi der Hüttenstandorte äls Stützputrktß zur Ausübung des Bergsteigens und der

alpinen Sportarten und fflr die Sicherheit aller Bergsportler sowie Errichten und Erhahen vor Wegen;
g) Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt der Alpen und der deutschen

Mittelgebirge, insbesondere bei der Ausübung des Bergsports und der Unterhaltung von Hütten und
Wegen;

h) Jugendhilfe und umfassende Kiader-, Jugend- uud Familienarbeit;
0 Förderung und §ammturg schriffstellerischer, wissenschaftlicher und ktinstlerischer Arbeiten auf

alpinen Cebiet;
j) Abhaltung von Vereinsveranstaltungen \4{e Veßammlungeq Vereinsfeste, Vorfi*ige, Lehrgänge und

Fährungen in Zusammerhang mit der Verwirklichung des Vereinszweckes;
k) Pflege der Heimatkuade
l) Pflege md Erhaltung der Besonderheiten des traditionellen sächsischen Bergsteigens in unseren

Mittelgebirgen, besondsrs dem Elbsandsteingebirge;
m) Eimiohtung und Betrieb einer Webseite oder sonstiger elektronischer Medien;
n) HerausgabevonPublikationen;
o) Einrichten einer Bibliothek;
p) Zusammenarbeit mit Personen, Organisatianen und Institutionur, die gleiche oder äbnliche Zwecke

verfolgen beziehungsweise die Vereinsziele u[terstiltzen.
3. Die erforderlichen materiellen Mitel solle,n aufgebracht werden dmch:

a) Mitgliedsbeifräge und Auftahmegebühren in derjeweils beschlosseaen Höhe;



b) SubventionenundFördenrngen;
c) Spenden, Sammlungen, Vermächfuissen und sonstige Zuwendungen;
d) Vermögensverwaltung (wie ZinserL sonstige Kapitaleirlonfte, Einnahme aus Beteiligungen, Einnalrme

aus Vermietung und Verpachtung);
e) Sponsorengeldern;

CI Werbeeinnahmen;
g) Einnahmen aus dem Betrieb von Schutzhütfen rmd kätstlichen Kletteranlagen;
h) Eirnahmen aus der Vermietung von beweglichen IVirtschaftsgütern (wie Bergsportausrüstung u. a.)
l) Einnahmen aus der Weitergabe von Publikatioten;
j) Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüsfrmg, Hütten- und Vereinsartikeln;
k) Einnahmen aus Vereinsveranstaltungon §ereinsfeste, Wettkämpfe, Vorträge, Kurse, Lehrgänge,

Führungen, u. ä.)

§ 4 Mitgtiedschaft im Deutschen A$enverein e. V.

Die Sektion Jena ist Mitglied des Deutschen Alpenvereins e. V. @AV). Sie unterliegt der Satzung dieses
Vereins und hat damit alle Rechte rmd Pflichte4 die sich aus dieser ergeben. Zu den Pflichten gehören:

a) den Jahresbericht und die Jahresrechnuog voranlegen, wie sie von der Mitgliederversammlung
genehmigt worden sind,

b) die von der Hauptversannnlung beschlossenen Beiffige §erbandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig
rubezahlen,

c) Veränderungen im Vorstand der Settion dem DAV uaverztiglich mitzuteilen,
d) Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmigen zu lassen,

e) die satzungsgemäßen Beschliisse der Haupwersammlung des DAY auszuftihren, insbesondere in ihre
Satzung die Bestimmungen der MustersaEung ftir die Seksionen zu übernehmen, die die
Hauptversammlung als verbindlich bezeichnet hat,

0 in der Satzung die Haftung des DAV ffr Schäden zu begrenzen, die Mitgliedem der Sektion bei
Benutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teilnahme m Veranstaltungen des DAV entstehen,

g) jede Veräußerung oder Belastung von Gnrnd- und Hütterrbesitz, soweit es sich um AV-Hütten
handelt vom DAV genehmigen zu lassen,

h) erworbenes und angewiesenes Arbeitsgebiet zu betreuen.

vereinsjahr ist das Karenderjahr. 
§ 5 vereinsjahr

MITGLIEDSCHAFT

§ 6 Mitgliedenechte und Haftungsbegrerzung

1. Die vo{iährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung, können wählen und
gewählt werden- Sie können das §ektionseigentrm zu den dafür vorgesehenen Bedingungen benutzen und
genießen alle den Mitgliedern zustehenden Rechte.

2- De,r nicht voiljährigetr Mitgliedcrn stehen die im Absatz 1 genmnten Mitgliederrechte mit Ausnahme des
Wahl- und Stimmrechtes zu. Abweichend hiervon können Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr abstimmen
und wählen, aber nicht gewählt werden.

3. Mitglieder der Se*tio& die berei* eirer anderen Sektion des DAV mgehöreq sind Gasbnitglieder. Sie
sind berechtigt, das Sektionseigentu4 alle sonstigen Sektionseinrichtigungen zu den vorgesehenen
Bedingungen zu benutzen und an den Veranstaltungen der Sektion teilzunehmen- §ie haben alle
Mitgliedsrechte mit Ausnahme des Stimm- und Wahlrechtes.

4. Die Mitglieder der Sektion sind mittelbar Mitglieder des Deutschen Alpenvereins. Sie sind berechtigt, von
dessen Eimichtungen zu den hierffn vorgesehenen Bedingungen Gebrauch zu machen.

5. Eine Haftung der Sektion und der von ihr beaufuagter Persoaen flir Schäden, die einem Mitglied bei der
Benutanng dor Vereinseinrichtungen oder bei der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist äber
den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen
einem Organmitglied oder einer sonstigen ftr die Sektion tätigen Person, ftir die die Sektion nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt
werden kann. Die gleiche Einschränkung $lt bei Betrutzuog von Vereinseinrichtungen oder der
Teilnahme an Veranshltungen einer anderen Sektion des Deutschen Alpenvereins.

6. Eine Haftrng des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von ihm beaufuagten Personen ftr
Schäden, die einem SektionsmiQlied bei der BenuEung der Eimichtungen des DAV oder bei der
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Teilnahme an Veranstaltungen des DAV entstehen, ist äber den Umfang der vom DAV abgeschlossenen
Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denon einem Mitglied eines Organs des DAV oder
einer sorstigen fth den DAV tätigen Person, frr die der DAV nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts einzustehen hat"Yorsatu oder grobe Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann

§ 7 Mitgltederpflichten

Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätest€ns bis zum 31. Jaruar des laufenden Jahres an die Sektion zu
entichten. Die jeweilige Höhe setzt die Mitgliederversammlung fest. Hierbei wird die von der
Hauptversammlung des DAY beschlorsene Einteilung in Mitgliederkategorien zugrundegelegt
Die lvliQliedenechte stshen dem Mitglied nur für den Zeitraum al fttr den es dea Jahresbeieg entrichtet
hat.
Wtihrend des laufenden Jahres eingetretene Mitglieder haben den vollen Jahresbeiaag ru entrichteru ab
dem September der laufEnden Jahres ist nur der halbe Beifiag zu enüichten. Eine ab Dezember
beginnende Mitgliedschaft gilt auch ftir das Folgejahr.
Der Settionsanteil des Beirages kann bei Vorliegen besonderer Umständen vom Vorstand auf Anrag
ermäßigt oder erlassea weden.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, Anaerungea seiner Anschrift sowie Anderuagen von Namerq
Familienstand und Bankveftindung alsbald der Sektion rritzuteilen.
Jedes Mi§lied ist verpflichtet mit dem Vereirseigentum pfleglich umzugehen.

§ I Ehrennitglieder und fördernde Mitglieder

Zu Ebrenmitgliedem kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes Mitglieder eflletrnen,
die sich hervorragende Verdienste um die Sektion erworben haben. Sie können von der Beifagspflicht
gegenilber der Sektion befreit werden. Die Verleihung von Ehrentiteln setzt das Einverständnis des zu
Ehrenden vofaus.
Fördernde Mitglieder der Sektion können Einrelpersonen oder juristische Personen werden. Nähere
Bestimmungen über die Aufnahme einschließlich der Festleguag äber etwaige Beiträge werden vom
Vorstmd beschlossen. Voraussshrng ftr die ftrdernde Mitgliedschaft ist die Anerkennug der Satzung der
Sektion. Fördernde Mitglieder der Se*f,ion sind keine mittelbaren Mitglieder des Deutschen Alpenvereins,
sie erhalten keinen Mitgliederausweis, sie genießen nicht die Rechte von ordentlichen Mitgliedem. In der
Mitgliederversammlung der §ektion habe,n sie Rederecht, jedoch kein Stimnrecht. Di€ fürdernde
Mitgliedschaft endet durch Ausritt am Ende eines Jabres, sofort oder bei Ausschluss dwch den Vorstand.

§ 9Aufuahme

Wer in die Sektion aufgenomme,n werden will, hat dies schriftlich - auch mtsr Nutzung moderner
Kommunikationsmöglichkeiten zu beantragen.
Bei dsr Aufoahme ist eine Aufoahmegeblihr zu entrichten, die von der Mitgliederversammlung festgeseta
wird.
Über die Aufoahme eatscheidet dsr Vorstmd oder ein von ihm lsstif,mtes anderes Sektionsorgan.
Die Aufirahme wirrd erst nach tsezahlung der Aufuahmegebtihr und des ersten Jahresbeitages wirksam.

§ t0 Beendigung der Mitgliedschafr

Die Mitgliedschaft wird beendet durch:
a) Austitt;
b) Tod;
c) Streichung;
d) Ausschluss.

§ ll Austritt. Streichung

Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem Sektionsvorstand mihrteilen. Er wirkt zum Ende des
laufenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vereinsjahres zu erklären.
Der Yorstand kann die Mitgliedschaft mit sofo*iger Wirkung streicher, werm das Mitglied den
Jahresbeitag olotz zweiet schriftlichsr Aufforderungen nicht bezahlt
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§ 12 Ausschluss

1. Auf Antrag des Sektionsvorstandes kann ein Mitglied durch den Ehrenrat ausgeschlossen werden. (wenn
kein Ehrenrat gebildet isq durch den Vorsand).

2. Ausschließungsgründesind:
a) grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV, gegen Beschlüsse oder Anordmrngen

der Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden;
b) schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange der Sektion oder des DAV;
c) grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
d) bei unehrenhaften Verhalten innerhalb und außerhalb der Sektion, insbesondere bei Kundgabe

rechtsextremistischer, rassischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens
beziehungsweise Zeigens rechtsextremer Kennzeichen und Symbole.

3. Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss innerhalb einer
Frist von einem Monat ab dem Zugangdes Ausschließungsbescheides beim Vorstand eingelegt werden.

4. Vor der Beschlussfassung durch den Ehrenrat und der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied unter
Setzung einer angemessenen Frist rechtliches Gehör zu gewähren. Der Beschluss über den Ausschluss ist
zu begründen rmd dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben.

§ 13 Abteilungen

1. Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung des Vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen
(2.B. für Hochtouristen) innerhalb der Sektion zusammenschließen- Die Mitgliederveßammlung kann sie
durch Beschluss auflösen.

2. Für Jugendbergsteigerlinnen, Junioren/innen, und Kinder sind nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.
3- Die Abteilungen oder Gruppen könaen sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäfuordnung darf

weder der Satzung der Selction nmh der des DAV zuwiderlaufen. Sie bedarf der Genehmigung des
Vorstandes; der Vorstand darf dis §eüehmigrng der Geschäfuordmmg ftir die Jugendgruppen
(Jugendsatzung) nicht versageq soweit diese mit dem Muster frr die Jugendsatzung der Sektionen
übereinstimmt. Ein besonderer Mitgliedsb€ikag darf nur mit Zustimmung des Vorstandes festgesetzt
werden-

4. Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteihmgen nicht zu.

§ 14 Organe der Sektion

Organe der Sektion sind:
a) der Vorstand,
b) der Beirat,
c) die Mitgliederversammlung,
d) derEhrenrar

VORSTAND

§ 15 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus derr/der Ersten Vorsitzenden, dem/der Zweiten Vorsitzenden, dernlder
Schatmeister/in, dem/der Schriftftihrer/in und dem/der Vertreter/in der Sektionsjugend und zwei
Beisitzern.
WEihlbar in ein Amt sind nur Vereinsmitglieder, die sich zu den Grundsätzen (§2 Vereinszweck) der
Sekfion bekennen und für diese innerhalb und auch außerhalb des Vereins eintreten.
Die MiQlieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren in
offener(wenn von der Mehrheit der Versammh,ng kein Widerspruch erhoben wird) oder geheimer
Abstimmung gewahlt Abstimmung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf der Frist ein neuer
Vorstand noch nicht gewählt, verlängert sich die Amtszeit bis zur WahI eines neuen Vorstandes.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird atr dessen Stelle durch die nächste
Mitgliederversammlung ftir den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Bis dahin sowie
in Fällen langdauernder Verhinderungen berufen die übrigen Vontandsmitglieder ein Ersatmitglied.
Leiter von Ressorts und Arbeitsgruppen können als Beisitzer - auch zeitweilig - in den erweiterten
Vorstand berufen werden.
Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Der Vorstand kann bei Bedarf eine Vergütung
nach Maßgabe einer Ehrenamtspauschale gem. §3 Nr. 26a EStG beschließen. Seine Mitglieder haben
Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, insbesondere der Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer
Tätigkeit entstanden sind. Gleiches gilt für vom Vorstand beauflragte Vereinsmitglieder.
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§ 16 Vertretung

Die Sektion wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich durch den geschliffsfrhrenden Vorstand verheten.
Der/die Erste Vorsitzende, der/die Z:weite Vorsitzende und de/die Schatzneister/in haben Etßzel-
verüetungsbefugnis. Handelt es sich um Rechtsgeschäfte oder einen Vermögenswert von mehr als 250 Euro, so
is! soweit Enrnlvertretungsbefugnis besteht die Mitwirkung eines weiteren anr Etnz.elvertretung berufenen
Vorstandsmitgliedes erforderlich. Im Innenverhältnis dürfen hierbei der/die ZweTte Vorsitzende nur bei
Verhinderung des/der Ersten Vorsitzenden und der/die Schatznneister/in nur bei Verhinderung des/der Ersten
oder Zweiten Vorsitzenden handeln.

§ 17 Aufgaben

Der Vorstand legt die Tagesordnung für alle Vsrsammhmgen der Sektion fest und vollzieht deren Beschlüsse. Er
stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der Migliederversammlung vor. Abweichungen vom Haushaltsplan
sind zulässig sofem diese zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben erforderlich sind. Der Vorstand
entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversamml,mg vorbehalten sind.

§ l8 Geschäfuordnung

1. Der Vorstand wird von derr/der Erst€n Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von dem/der Zweiten
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch deddie Schatmeist€räo zu Sitzungen einberufen. Er ist
beschlussfühig, weül mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand kann einen
Beschluss auch dann wirksam fassen, wem sein Gegen§and bei der Einberufung nicht angegeben worden
ist

2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesendea Mitglieder gefasst bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt

3. Der Vorstand muss einberufen werde& wenn es mindestens 3 seiner Mitglieder verlangen.
4. Die Sektion kann suf Beschluss der Mitgliederversammhmg Mitarbeiter/innen gegen Vergütung

einstellen.

§ 19 Beirat

1. Der Beirat besteht aus höchstens 8 Mitgliedern. Er wird auf die Dauer von 4 Jahren von der
Mitgliederversammlung gewählq gerechnet vom Tag der Watrl an. Er bleibt bis zur Neuwahl des Beirates
im Amt. Der Vorstand kann bei Notwendigkeit weitere Mitglieder bis zur Höchstzahl in den Beirat
berufen. Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des Beirates sein.

2. Der Beirat hat die dufgabe, detr Vorstand in allen Vereinsangelegenheiten zldberaten und kann zu den
Sitzungen des Vorstandes hinzugezogen werden.

3. Der Beirat wird vtrm Ersten Yorsitzenden oder vom Zweitpn Vorsitzenden einberufen. Er muss einberufen
werden, wenn mindestens zwei Beiratsmitglieder die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Zu
den Sitzungen des Beirates haben die Mitglieder des Vor:tandes Zufrtt. Sie nehmen an der Beratung teil,
haben aber kein Stimmrecht.

4- Der Beirat fasst alle seine Beschlilsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

l.

§ 20 Einberufung

Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliedervers ein, zu der die Mitglieder
spätestens 4 Wochen vorher schriftlich oder durch das Mitteilungsblatt der Sektion eingeladen werden
milssen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung. Die Schwerpunkte der Tagesordnung sind
hierbei mitzuteilen.
Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach den gleichen Bestimmungen wie
Absatz I efuberufen. Sie muss einberufen werder, wenn dies mindestens ein Zehntel der Mitglieder
schriftlich unter Angabe des Grundes beantragen. Das gleiche Recht steht auch dem Ehrenrat zu.

§ 21 Aufgaben

Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:
a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen;
b) den Vorstand zu entlasten;
c) den Haushaltsvorschlag zu genehmigen;
d) den Mitgliedsbeitrag und die Auftahmegebühr festzusetzen;

l.
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e) Vorstand, Beirat, Ehrenrat und Rechnungsprüfer/innen zu wählen;

0 die Satzungzuänderr;
g) die Selction aufzulösen.

2- Ein Beschluss ist mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder zu
fassen; Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung der Abstimmungsergebnisse nicht mit.

3. Satzungsänderungen bedtirfen einer Mefuheit von zrvei Dritteln der anwesenden, st:mmberechtigten
Mitglieder. Die Anderungen bedürfen der Genehmigung des DAV.

§ 22 Geschäftsordnung

Der Leiter der Mitgliederversammlung wird von derselben zu Beginn gewählt. Der/die Erste oder der/die Zweite
Vorsitzende kann auch zur Leitung der Mitgliederversammh.ng gewäthlt werden. Es ist eine Niederschrift
aufzunehmen, welche die Beschlüsse wörtlich enthalten muss. Sie muss von dem/der Versamrnlungsleiter/in und
von zwei zu Beginn der Versammlung zu wählenden Bevollmächtigten unterzeichnet sein.

EHRENRAT, RECHNUNGSPRÜFE& ATIFLÖSUNG

§ 23 Ehrenrat

1. Der Ehrenrat besteht hölhstens aus 4 Mitgliedern, yon denen eines dem Vorstand der Sektion angehört.
Die übrigen dürfen kein Amt der Sektion bekleiden.

2. Die Mitglieder des Ehrenrates werden von der MiQliederversammlung gewählt das dem Vorstand
angehörende von diesem. Er wähh sich eineln Vorsitzendein.

3. Der Ehrenrat ist berufen, um
a) Vereinsstreitigkeiten aller Art zu schfichten,
b) Ehrenverfahrenund
c) Ausschlussverfahren durchzufrhren.

Die Beschlüsse ergehen nach Anhömng des Betroffenen mit einfacher Stimmenmehrheit. Hinsichtlich der
Beschlussfühigkeit grlt § 18 Absatz I entsprechend- Sie sind, abgesehen vom Ausschlussverfahren, endgültig.

§ 24 Rechnungsprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von 4 Jahren zwei Rechnungsprüfer/innen,
welche keine Vorstandsmitglieder sein dürfen. Wiederwahl ist zulässig

2. Die Rechnungsprüferlinnen haben die Kassengeschäfte des Vereins zu ilberwachen und die Umsetzung
der Beschlässe der Mitgliederversammlung zu überprüfen. Mindestens einmal pro Geschäflsjahr haben sie
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

3. Die jährliche Rechmmgslegung ist nach Vorliegen des vom Vorstande aufgestellten Rechenschafts-
berichtes rechtz.eitig vor der Mitgliederyersammlwig zlt prüfen.

4. Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prtifung erforderlichen Unterlagen zu gewähren.

§ 25 Auflösung

l. Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei
Viertelnder abgegebenen Stimmen der erschienenen Mitglieder. Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder
erschienen, so kann die Auflösung nur yon einer unvetzüglich einzuberufenden zweiten
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die ohne Räcksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussftihig ist. Hierauf muss in der Einladrmg hingewiesen werden.

Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung beschließt, verfügt auch gleichzeitig über das Vermögen
der Seltion gemäß den nachfolgenden Vorgaben.

2. BeiAuflösung oder Auftebung der Sektion oder bei Wegfall ihrer steuerbegiinstigten Zwecke ist das
verbleibende Sektionsvermögen nach Abdeckung der Passiva jedenfalls ausschließlich und unmittelbar ftir
steuerlich gemeinniltzlishs Zwecke zu verwsndeo (auch im Sinne der i»terreichischen Abgabe-gesetze). Zu
diesem Zweck ist das verbleibende Sektionsvermögen an den DAV beziehungsweise an seinen
Rechtsnachfolger oder an eine oder mehrere seiner Sektionen mit der zwingenden Auflage der
ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung frr steuerlich gemeinnützige Zwecke zu überhagen, wenn
die empfangende Körperschaft die Voraussetzung der Steuerbegünstigung (auch im Sinne der
österreichischen Abgabegesetze) erfüllt. In diesem Zusammenhang und unter diesen Bedingungen sind alle
Rechte an Wege- und Hättenbauten dem DAV beziehungsweise seinem Rechtsnachfolger oder der
bestimmten Seltion unentgeltlich zu übertragen.



Sollte die oben angeftihrte Körperschaft im Z€itpunkt der nötigen Vermögensabwicklung nicht mehr
existiere,n oder nicht mehr die nötigen Voraussetzungen (auch österreiehische) der Steuerbegtinstigung
erfüllen oder aus anderen Gränden die Übertragung des Vermögers nicht im Sinne obiger Aus-ftihrungen
möglich sein, ist das verbleibende Sektionsvermögea.an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
eine andere (auch im Sirne der österreichischen Abgabegesetze) steuer-begünstigte Körperschafr mit der
zwingenden Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren Yerwendung fttr die Erhaltung der Schönheit
und Ursprünglichkeit der Bergwelt und für die Föiderung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten zu
übergeben.

BeschlossenaufderMitgliedervers am26.04-2018
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Genehmigung durch den DAV gemäß §§7 Abs. I g), 13 Abs. 2 I) der DAV-S atz.ßg:
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